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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 12. Juni 2006

zur Änderung des Beschlusses 1999/70/EG hinsichtlich der externen Rechnungsprüfer der Banque
de France

(2006/476/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf das dem Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft beigefügte Protokoll über die Satzung des Euro-
päischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen
Zentralbank, insbesondere auf Artikel 27.1,

gestützt auf den Beschluss 1999/70/EG des Rates vom 25. Ja-
nuar 1999 über die externen Rechnungsprüfer der nationalen
Zentralbanken (1),

gestützt auf die Empfehlung EZB/2006/5 der Europäischen
Zentralbank vom 13. April 2006 an den Rat der Europäischen
Union zu den externen Rechnungsprüfern der Banque de
France (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 27.1 des Protokolls über die Satzung des
Europäischen Systems der Zentralbanken und der Euro-
päischen Zentralbank (nachstehend „EZB“ abgekürzt)
müssen die Jahresabschlüsse der Europäischen Zentral-
bank (EZB) und der nationalen Zentralbanken des Euro-
systems von unabhängigen externen, vom EZB-Rat emp-
fohlenen und vom Rat der Europäischen Union aner-
kannten Rechnungsprüfern geprüft werden.

(2) Gemäß Artikel L.142-6 des französischen Währungs-
und Finanzgesetzbuches bestellt der Generalrat der
Banque de France zwei Rechnungsprüfer, die beauftragt
werden, die Rechnungsprüfung der Banque de France
durchzuführen. Gemäß Artikel L.823-1 des französischen
Handelsgesetzbuches wird ein Ersatzrechnungsprüfer be-
stellt, um die ernannten Rechnungsprüfer bei deren Ab-
lehnung, Verhinderung, Ausscheiden oder Ableben zu
vertreten.

(3) Das Mandat der bisherigen externen Rechnungsprüfer der
Banque de France läuft nach der Rechnungsprüfung für
das Geschäftsjahr 2005 aus. Es ist deshalb erforderlich,
externe Rechnungsprüfer ab dem Geschäftsjahr 2006 zu
bestellen.

(4) Die Banque de France hat Deloitte & Associés und Ma-
zars & Guerard als Rechnungsprüfer sowie KPMG S.A. als
Ersatzrechnungsprüfer für die Geschäftsjahre 2006 bis
2011 gemäß den einschlägigen Vergabebestimmungen
ausgewählt, und die EZB ist der Ansicht, dass die ausge-
wählten Rechnungsprüfer den für die Bestellung erforder-
lichen Anforderungen entsprechen.

(5) Nach Ansicht der EZB entsprechen die von der Banque
de France ausgewählten externen Rechnungsprüfer den
für die Bestellung erforderlichen Anforderungen, und
der EZB-Rat empfiehlt daher, Deloitte & Associés und
Mazars & Guerard gemeinsam als die externen Rech-
nungsprüfer sowie KPMG S.A. als Ersatzrechnungsprüfer
für die Geschäftsjahre 2006 bis 2011 zu bestellen.

(6) Der Empfehlung des EZB-Rates sollte daher gefolgt
und der Beschluss 1999/70/EG entsprechend geändert
werden —
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(1) ABl. L 22 vom 29.1.1999, S. 69. Zuletzt geändert durch den Be-
schluss 2006/212/EG (ABl. L 79 vom 16.3.2006, S. 25).

(2) ABl. C 98 vom 26.4.2006, S. 25.



BESCHLIESST:

Artikel 1

Artikel 1 Absatz 4 des Beschlusses 1999/70/EG erhält folgende
Fassung:

„(4) Deloitte & Associés und Mazars & Guerard werden
gemeinsam als die Rechnungsprüfer der Banque de France
für die Geschäftsjahre 2006 bis 2011 anerkannt.

KPMG S.A. wird als Ersatzrechnungsprüfer der Banque de
France für die Geschäftsjahre 2006 bis 2011 anerkannt.“

Artikel 2

Dieser Beschluss wird der Europäischen Zentralbank notifiziert.

Artikel 3

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union ver-
öffentlicht.

Geschehen zu Luxemburg am 12. Juni 2006.

Im Namen des Rates
Die Präsidentin
U. PLASSNIK
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